


1. Name
Die Gemeinde trägt  den Namen Freie  evangeli-
sche Gemeinde Lüdenscheid. Sie entstand durch 
Gottes  Gnade  im  Jahre  1865  und  gehört  zum 
Bund  Freier  evangelischer  Gemeinden  in 
Deutschland.  Dieser  Bund  ist  eine  Körperschaft 
des öffentlichen Rechts (KdöR) mit Sitz in Witten/
Ruhr.

2. Glaubensbekenntnis
Als Glieder der Freien evangelischen Gemeinde 
Lüdenscheid bekennen wir unseren Glauben mit 
dem Apostolischen Glaubensbekenntnis:

„Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters, 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten.

Mt. 6,9; 1. Mo. 1,1; Ps. 104; 
1. Mo. 1,31; Joh. 1,1-14; 
Mt. 3,17; 16,16

Mt, 1,18; Lk. 1,30-33; 
Mt. 27,2-61

1. Petr. 3,19; Eph. 4,9;
1. Kor. 15,3-5; Lk. 24,51; 
Rö. 8,34; Hebr. 8,1; Kol. 3,1; 
Offb. 1,7; Mt. 24,29-31; 
2. Tim. 4,1; 2. Petr. 3,10; 
Mk. 13,24-27; Lk.  21,25-28

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige allgemeine christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen."

Joh. 15,26; 16,5-7; 
Apg. 2,2-4;  1. Kor. 10,16.17; 
Apg. 2,42; 1. Kor. 1,9; 
Rö. 3, 23.24; Joh. 3,16.17; 
Joh. 11,25.26; Rö. 6,23; 
Joh. 3,36; 5,24; 10,27;
Rö. 8,1.2; 1. Kor. 15,42-44
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Wir heben folgende biblische Wahrheiten hervor, 
die wir  als grundlegend für das Verständnis des 
Glaubens ansehen und die uns zu gegenseitiger 
Liebe, diakonischem Dienst und missionarischem 
Wirken helfen wollen:

Wir bekennen, dass die Schriften des Alten und 
Neuen Testamentes vom Heiligen Geist eingege-
ben sind, so dass die Heilige Schrift die alleinige 
göttliche Offenbarung ist.  Sie ist  die einzige zu-
verlässige Regel und Richtschnur in allen Fragen 
des Glaubens, der Lehre und der Lebensführung.

2. Tim. 3,16;
2. Petr. 1,21;
Offb. 22,18.19 

Wir  bekennen,  dass  der  nach  Gottes  Bild  ge-
schaffene Mensch durch den Betrug des Teufels 
aus  der  Gemeinschaft  Gottes  in  die  Macht  der 
Sünde  und  des  zeitlichen  und  ewigen  Todes 
gefallen ist. Infolgedessen steht der Mensch unter 
Gottes  Gerichtsurteil,  dem er  sich  aus  eigenem 
Vermögen nicht entziehen kann.

1. Mo. 3; Rö .6,23; 
Rö. 3,23

Wir bekennen, dass Gott in seinem Sohn Jesus 
Christus eine freie  und ewige Errettung bereitet 
hat.  Mit  seinem stellvertretenden Tod  hat  Jesus 
Christus für die Welt eine völlige Erlösung von der 
Sünde und ihren Folgen erwirkt.

Mt. 20,28; 2. Kor. 5,19;
Joh. 3,16; 1. Tim. 2,4-6;
1. Petr. 2,24;
1. Joh. 4,9-11

Wir  bekennen  uns  zur  Rechtfertigung  des  sün- 
digen  Menschen  allein  durch  die  erwählende 
Gnade Gottes aufgrund des Glaubens an Jesus 
Christus, der gekreuzigt wurde und von den Toten 
auferstanden ist.

Rö. 5,18; 3,21-28;
Eph. 2,8.9; Rö. 4,25

Wir bekennen uns zum Wirken des Heiligen Geis-
tes,  der  allein  Bekehrung  und  das  neue  Leben 
des Menschen schafft, im Glaubenden wohnt, zur 
Heiligung führt und im Glauben bewahrt.

Joh. 14,26; 20,22.23;
Apg. 1,8; Rö. 8,14;
Gal. 2,20; 5,22-26

Wir  bekennen  uns  zum  Priestertum  aller  Glau-
benden,  deren  Herr  Jesus  Christus  ist  und  die 
durch sein Wort zur Verkündigung des Evangeli-
ums  und  zur  Mitarbeit  am  Bau  des  Reiches 

Rö. 12,9-18; 1. Petr. 2,5; 
1. Kor. 12,4-6; 12,26.27; 
Eph. 2, 19-22; 4,15; 
Kol. 3,16.17; Offb. 1,5.6
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Gottes aufgerufen sind.

Wir  bekennen,  dass  die  Taufe  ein  Gebot  Jesu 
Christi  ist.  In der Taufe bekennt der Glaubende, 
dass er seine Hoffnung alleine auf die für ihn voll-
brachte Erlösung durch Jesus Christus setzt und 
somit öffentlich erklärt,  dass er das neue Leben 
im Glauben an Jesus Christus führen will. In der 
Taufe  bestätigt  der  dreieinige  Gott  dem  Glau-
benden die Gotteskindschaft, die dann im Leben 
immer wieder neu ergriffen wird.

Mk. 16,16; Apg. 2,38;
Apg. 8,36-39; Rö. 6,3.4;
Mt. 28,19; Eph. 4,3-6

Wir bekennen in dem von Jesus Christus einge-
setzten Mahl unsere Gemeinschaft mit dem Herrn 
und  untereinander  als  Glieder  am  Leibe  Jesu 
Christi. Gleichzeitig erkennen und verkündigen wir 
im  Mahl  des  Herrn  in  besonderer  Weise  seine 
Erlösung  für  uns  sowie  die  lebendige  Hoffnung 
des ewigen Lebens, zu dem wir berufen sind. Sol-
che Segnung stärkt uns im Glauben und Leben.

Mt. 26,26-29; Mk. 14,22-25;
Apg. 2,42; Lk. 22,19.20;
1. Kor. 10,16.17;
1. Kor. 11,23-32; Offb. 3,20

3. Auftrag und Grundlage
3.1  Die  Freie  evangelische  Gemeinde  Lüden-
scheid ist  ein Teil  von Gottes auserwähltem und 
heiligem Volk. Sie besteht aus Menschen, die Gott 
gehören und ihm dienen wollen.                            
Die Gemeinde hat  den Auftrag,  das Evangelium 
von Jesus Christus in Wort und Tat glaubhaft zu 
bezeugen.  Sie  tut  das,  indem sie  Gott  anbetet, 
das  Wort  Gottes  verkündigt,  Gemeinschaft  der 
Glaubenden pflegt und dem Nächsten in missio-
narischer,  diakonischer  und  seelsorglicher  Ver-
antwortung  dient.  Diese  Aufgabe  wird  wahrge-
nommen  in  den  verschiedenen  Arbeitszweigen 
der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit.

1. Petr. 2,9.10; Eph. 2,19-22;
Eph. 3,6;
Kol. 3,24.25; Joh. 10,27;
Rö. 6,17; 12,1.2.11;
Mt. 28,18-20

Rö. 10,17; Kol. 3,16;
Apg. 2,42

3.2  Verbindliche  Grundlage  für  Glauben,  Lehre 
und Leben der Gemeinde und ihrer Glieder ist die 

2. Tim. 3,14-17; 
2. Petr. 1,19-21;
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Heilige Schrift als das geoffenbarte Wort Gottes. 
In ihrer Gestalt und Ordnung ist die Gemeinde be-
strebt,  ein  am Neuen  Testament  ausgerichtetes 
Gemeindeleben zu verwirklichen.

Hebr. 4,12; 1. Thess. 2,13;
Apg. 2,37-41

4. Zugehörigkeit zur Gemeinde
4.1  Wer  zur  Gemeinde  gehört,  bekennt,  dass 
Jesus Christus sein persönlicher Retter und Herr 
ist, dass er Vergebung der Sünde empfangen hat 
und dass er  mit  dem Glaubensbekenntnis über-
einstimmt und die  Gemeindeordnung anerkennt.
Wirkungen  dieses  persönlichen  Glaubensbe-
kenntnisses werden durch den Heiligen Geist im 
Lebenswandel  des  Gemeindeglieds  erkennbar. 
Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer anderen 
Glaubensgemeinschaft ist nicht erwünscht.

Rö. 10,9-13; Joh. 1,12.13;
Joh. 11,25-27; Apg. 2,21

Mt. 12,33; 1. Thess. 4,17;
Hebr. 12,14; Eph. 1,3-5

4.2 Der Antrag zur Aufnahme in die Gemeinde ist 
an  die  Gemeindeleitung  zu  richten.  Daraufhin 
findet ein Aufnahmegespräch statt, das von einem 
Mitglied der Gemeindeleitung und einem weiteren 
Gemeindeglied geführt wird. Über den Antrag auf 
Aufnahme in  die  Gemeinde wird  die Gemeinde- 
leitung beraten. Befürwortet die Gemeindeleitung 
die  Aufnahme,  wird  die  betreffende  Person  der 
Gemeinde vorgestellt. Die Gemeinde hat in einer 
angemessenen Frist die Möglichkeit, sich zu dem 
Antrag zu äußern.

Anschließend  entscheidet  die  Gemeindeleitung 
über die Aufnahme. Neue Gemeindeglieder wer-
den  im  Gottesdienst  vorgestellt.  Die  Gemeinde 
führt  ein  Verzeichnis  ihrer  Mitglieder  unter 
Wahrung  der  gesetzlichen  Bestimmungen  (Da-
tenschutz).

4.3  Es wird  erwartet,  dass die  Gemeindeglieder 
regelmäßig an den Gottesdiensten, der Feier des 
Mahls  des  Herrn,  den  Bibelstunden  und  allge-
meinen  Veranstaltungen  der  Gemeinde  teil-

Hebr. 10,25; Kol. 3,16;
Apg. 2,42.44
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nehmen.  Nach  persönlicher  Begabung  und 
Möglichkeit  beteiligt  sich  jedes  Gemeindeglied 
verbindlich  an  der  Gemeindearbeit.  Die  Ge-
meindeglieder  leisten  in  der  Verantwortung  vor 
Gott regelmäßig freiwillige finanzielle Beiträge an 
die  Gemeinde,  die  ihrem  Einkommen  ange-
messen sind.

1. Petr. 4,10-12; 1. Kor. 14,26;
1. Kor. 12,4-11; Rö. 12,4-8

2. Kor. 9,6-15; 1. Kor. 16,1.2

4.4 Die Zugehörigkeit zur Gemeinde erlischt durch 
freiwilligen  Austritt,  durch  Wohnortwechsel 
(Ausnahmen  bestätigt  die  Gemeindeleitung), 
durch  Überweisung  in  eine  andere  Gemeinde, 
durch Streichung, wenn das Glied trotz wiederhol-
ter Ermahnungen seit längerer Zeit nicht mehr am 
Gemeindeleben teilnimmt und durch Ausschluss. 
Die  Glieder  der  Gemeinde  sind  füreinander 
verantwortlich. Nach den Anweisungen des Neu-
en Testaments wird  versucht,  Gemeindegliedern 
zurechtzuhelfen,  deren  Verhalten  den  biblischen 
Weisungen widerspricht. Gelingt das nach einge-
hendem seelsorglichen Bemühen nicht, muss un-
ter Beachtung von Matthäus 18, 15-17 zuletzt der 
Ausschluss  aus  der  Gemeinde  erfolgen.
Eine Wiederaufnahme in die Gemeinde geschieht 
wie jede andere Aufnahme.

Rö. 15,14; 1. Thess. 5,14;
1. Kor. 5,9-13

1. Tim. 5,20; 2. Kor. 13,11;
1. Thess. 5,12.13

2. Kor. 2,5-8; Gal. 6,1.2

4.5 Über einen notwendig werdenden Ausschluss 
oder  die  Streichung  eines  Gemeindegliedes  be-
richtet  die  Gemeindeleitung  rechtzeitig  der  Ge-
meindeversammlung.  Danach  entscheidet  die 
Gemeindeleitung  über  den  Ausschluss  oder  die 
Streichung  und  verständigt  die  Gemeindever-
sammlung.

4.6 Kinder von Gemeindegliedern und Freunden 
der Gemeinde werden auf Wunsch der Eltern in 
einem Gottesdienst gesegnet. Durch eine kindge-
mäße  Verkündigung  erfahren  die  Kinder  in  der 
Gemeinde  später,  wie  man Christ  werden  kann 
und als Christ lebt. Etwa vom 12. Lebensjahr an 
wird für die Kinder ein zweijähriger biblischer Un-
terricht angeboten. Glieder der Gemeinde können 
Kinder  erst  werden,  wenn sie  zum persönlichen 

Mt. 19,13-15
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